
Bundesro.tes 

TI e r ich t 

des Ausschusses fUr Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

~ber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates ~"om 20. Juni 1973, be­

treffend ein Bunde:::)gesetz über die Österreichische Hochseh!_ilerschaft 

(
" T~ , , •• -L ' fit 
~lOcnSCllU" erscna csgese z 1973) 

Der vor1ieg;ende Gesetzesbeschluß des Nationalrates über ein 
im 

europ~ischen Raum vorbildlichen grunds~tzlichen Regelungen, wie etwa 

der Konzeption der Studentenvertretung als K~rperschaft ~ffentlichen 

Rechtes, dem Begutachtungsrecht oder dem an die Nationalrats-Wahlord­
nung e..ngeglichenen iliahlrecht, den in den letzten Jahren, ins"besondere 

3_'TI Zi_1Silrn'21enhang mi. t der Neuordnung des ~sterre ichischen Hochsc.huhlesens 

L;utaß8 betretenen Erfor·dernissen zu entsprechen. Neben der Einführung 

eles aktiven H2.hlrechts für ordentliche H~rer fremder Staatsangehörig­

keit (Staatenlose) ist,irn. Interesse einer F~rderung des Kontaktes 

z"\ .. Jischen Studenten und Studentenvertretern, auch eine Er'rJeiterung der 

Organe der Österreichischen Hochschülersch2.ft vorgesehen .. So sollen neben 

den bereits bisher bestehenden Organen künftig auch Studienrichtungs­

vertretungen, Instituts(Klassen)vertretungen sO\tlie Studienabschnitts­

vertretungen eingerichtet werden. Auch die Wirtschaftsorganisation der 

Hochschülerschaft wird neu geregelt. 
Der Ausschuß fi,ir Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 26. Juni 1973 in Verhand­

lune; genOI11Elen und einstimInig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keinen Einsnruch zu erheben. 
~ ~ 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Verfassungs-

und Rechtsangelegenheiten somit den Antrag, der Bundesrat wolle 

beschließen: 
Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 20. Juni 1973, be~ 

treffend ein Bundesgeset:u über die Österreichische Hochschülerschaft 

(Hochschülerschaftsgeset z 1973) "Viird kein Einspruch erhoben. 

Rem p 1 bau e r 

Berichterstatter 

Wien, am 26. Juni 1973 

Dr. F ruh s tor f e r 

Obmann 
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